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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Börsegesetzes 2018 Änderung des Börsegesetzes 2018 

§ 39. (1) – (4) … § 39. (1) – (4) … 

(5) Übertragbare Wertpapiere können auch ohne Zustimmung des 
Emittenten vom Börseunternehmen zum Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen werden, wenn diese Wertpapiere bereits an einem der folgenden 
geregelten Märkte zum Handel zugelassen sind: 

(5) Übertragbare Wertpapiere können auch ohne Zustimmung des 
Emittenten vom Börseunternehmen zum Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen werden, wenn diese Wertpapiere bereits an einem der folgenden 
geregelten Märkte zum Handel zugelassen sind: 

 1. - 2. …  1. - 2. … 

 3. an einem gleichwertigen Markt in einem Drittstaat, sofern in diesem 
Markt die Anforderungen für die Zulassung von Wertpapieren mit den 
jeweiligen Anforderungen der Richtlinie 2014/65/EU und die in dem 
Drittstaat vorhandenen Rechtsvorschriften über die Erstellung eines 
Prospekts für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren oder die 
Zulassung zum Handel mit denen der Richtlinie 2003/71/EG 
vergleichbar sind. 

 3. an einem gleichwertigen Markt in einem Drittstaat, sofern in diesem 
Markt die Anforderungen für die Zulassung von Wertpapieren mit den 
jeweiligen Anforderungen der Richtlinie 2014/65/EU und die in dem 
Drittstaat vorhandenen Rechtsvorschriften über die Erstellung eines 
Prospekts für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren oder die 
Zulassung zum Handel mit denen der Verordnung (EU) 2017/1129 
vergleichbar sind. 

… … 

(6) – (10) … (6) – (10) … 

§ 40. (1) Die Voraussetzungen für die Zulassung von Wertpapieren und 
Emissionsprogrammen zum Amtlichen Handel sind: 

§ 40. (1) Die Voraussetzungen für die Zulassung von Wertpapieren und 
Emissionsprogrammen zum Amtlichen Handel sind: 

 1. – 7. …  1. – 7. … 

 8. Bei Wertpapieren, die den Inhabern ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf 
andere Wertpapiere einräumen und deren Mindeststückelung weniger als 
50 000 Euro beträgt, müssen die Wertpapiere, auf die sich das Umtausch- 
oder Bezugsrecht bezieht, spätestens gleichzeitig zum Börsehandel 
zugelassen werden; von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, 
wenn der Emittent den Nachweis erbringt, dass den Inhabern der 
Wertpapiere, die ein Umtausch- oder Bezugsrecht einräumen und deren 
Mindeststückelung weniger als 50 000 Euro beträgt, alle Informationen 
zur Verfügung stehen, die erforderlich sind, um sich ein Urteil über den 
Wert der Wertpapiere zu bilden, auf die sich das Umtausch- oder 

 8. Bei Wertpapieren, die den Inhabern ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf 
andere Wertpapiere einräumen und deren Mindeststückelung weniger als 
50 000 Euro beträgt, müssen die Wertpapiere, auf die sich das Umtausch- 
oder Bezugsrecht bezieht, spätestens gleichzeitig zum Börsehandel 
zugelassen werden; von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, 
wenn der Emittent den Nachweis erbringt, dass den Inhabern der 
Wertpapiere, die ein Umtausch- oder Bezugsrecht einräumen und deren 
Mindeststückelung weniger als 50 000 Euro beträgt, alle Informationen 
zur Verfügung stehen, die erforderlich sind, um sich ein Urteil über den 
Wert der Wertpapiere zu bilden, auf die sich das Umtausch- oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bezugsrecht bezieht; dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die 
Wertpapiere, auf die sich das Umtausch- oder Bezugsrecht bezieht, an 
einer international anerkannten Wertpapierbörse amtlich notieren und der 
Prospekt für die Zulassung der Wertpapiere mit Umtausch- oder 
Bezugsrecht die gemäß § 7 KMG erforderlichen Angaben enthält. 

Bezugsrecht bezieht; dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die 
Wertpapiere, auf die sich das Umtausch- oder Bezugsrecht bezieht, an 
einer international anerkannten Wertpapierbörse amtlich notieren und der 
Prospekt für die Zulassung der Wertpapiere mit Umtausch- oder 
Bezugsrecht die gemäß Art. 6 der Verordnung (EU)2017/1129 
erforderlichen Angaben enthält. 

(2) – (3) … (2) – (3) … 

§ 42. (1) – (2) … § 42. (1) – (2) … 

(3) Dem Antrag sind anzuschließen: (3) Dem Antrag sind anzuschließen: 

 7. der gemäß § 46 gebilligte Prospekt oder der sonst gemäß der 
Richtlinie 2003/71/EG gebilligte Prospekt samt Bestätigung der FMA 
über die gemäß § 8b KMG erfolgte Notifizierung; 

 7. der gemäß § 46 gebilligte Prospekt oder der sonst gemäß der 
Richtlinie 2003/71/EG gebilligte Prospekt samt Bestätigung der FMA 
über die gemäß Art. 24ff der Verordnung (EU) 2017/1129 erfolgte 
Notifizierung; 

 8. …  8. … 

(4) … (4) … 

§ 46. Der Prospekt ist unbeschadet § 8b KMG gemäß den §§ 2 ff KMG zu 
erstellen und von der FMA gemäß § 8a KMG zu billigen. Ein gemäß § 7 Abs. 8a 
erster Satz KMG erstellter und von der FMA gebilligter Prospekt berechtigt nicht 
zur Börsezulassung. 

§ 46. Der Prospekt ist unbeschadet Art. 24 ff der Verordnung (EU) 
2017/1129 gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1129 zu 
erstellen und von der FMA gemäß Art. 20 der Verordnung (EU) 2017/1129 zu 
billigen. Ein gemäß § 12 Abs. 3 erster Satz des 
Kapitalmarktgesetzes 2019 - KMG 2019, BGBl. I Nr. XXX/2019, erstellter und 
von der FMA gebilligter Prospekt berechtigt nicht zur Börsezulassung. 

§ 47. (1) Die Prospektpflicht gemäß § 46 gilt nicht für  

 2. Aktien, die im Austausch für bereits an demselben geregelten Markt zum 
Handel zugelassene Aktien derselben Gattung ausgegeben werden, 
sofern mit der Emission dieser Aktien keine Kapitalerhöhung des 
Emittenten verbunden ist; 

 

 3. Wertpapiere, die anlässlich einer Übernahme im Wege eines 
Tauschangebots angeboten werden, sofern ein Dokument veröffentlicht 
wurde, dessen Angaben nach Ansicht der FMA denen des Prospekts 
gleichwertig sind; 

 

 4. Wertpapiere, die anlässlich einer Verschmelzung oder Spaltung 
angeboten oder zugeteilt werden oder zugeteilt werden sollen, sofern ein 
Dokument veröffentlicht wurde, dessen Angaben nach Ansicht der FMA 
denen des Prospekts gleichwertig sind; hierbei sind die Anforderungen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Rechtsvorschriften der Europäischen Union zu beachten; 

 5. Aktien, die den vorhandenen Aktieninhabern unentgeltlich angeboten 
oder zugeteilt werden bzw. zugeteilt werden sollen, sowie Dividenden in 
Form von Aktien derselben Gattung wie die Aktien, für die solche 
Dividenden ausgeschüttet werden, sofern es sich dabei um Aktien 
derselben Gattung handelt wie die Aktien, die bereits zum Handel an 
demselben geregelten Markt zugelassen sind, und sofern ein Dokument 
veröffentlicht wurde, das Informationen über die Anzahl und die Art der 
Aktien enthält und in dem die Gründe und Einzelheiten zu dem Angebot 
dargelegt werden; 

 

 6. Wertpapiere, die derzeitigen oder ehemaligen Führungskräften oder 
Beschäftigten von ihrem Arbeitgeber oder von einem verbundenen 
Unternehmen angeboten oder zugeteilt werden bzw. zugeteilt werden 
sollen, sofern es sich dabei um Wertpapiere derselben Gattung handelt 
wie die Wertpapiere, die bereits zum Handel an demselben geregelten 
Markt zugelassen sind, und ein Dokument veröffentlicht wurde, das 
Informationen über die Anzahl und den Typ der Wertpapiere enthält und 
in dem die Gründe und Einzelheiten zu dem Angebot dargelegt werden; 

 

 7. Aktien, die bei der Umwandlung oder beim Tausch von anderen 
Wertpapieren oder infolge der Ausübung von mit anderen Wertpapieren 
verbundenen Rechten ausgegeben werden, sofern es sich dabei um 
Aktien derselben Gattung handelt wie die Aktien, die bereits zum Handel 
an demselben geregelten Markt zugelassen sind; 

 

 8. Wertpapiere, die bereits zum Handel an einem anderen geregelten Markt 
zugelassen sind, sofern sie folgende Bedingungen erfüllen: 

 

 a) Diese Wertpapiere oder Wertpapiere derselben Gattung sind bereits 
länger als 18 Monate zum Handel an dem anderen geregelten Markt 
zugelassen; 

 

 b) für Wertpapiere, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes erstmals zum Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen wurden, ging die Zulassung zum Handel an dem anderen 
geregelten Markt mit der Billigung eines Prospekts einher, der dem 
Publikum gemäß den Bestimmungen des Art. 14 der 
Richtlinie 2001/34/EG zur Verfügung gestellt wurde; 

 

 c) mit Ausnahme der unter lit. b geregelten Fälle: für Wertpapiere, die 
nach dem 30. Juni 1983 erstmalig zur Börsenotierung zugelassen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wurden, wurden Prospekte entsprechend den Vorschriften der 
Richtlinie 80/390/EWG oder der Richtlinie 2001/34/EG gebilligt; 

 d) die laufenden Pflichten betreffend den Handel an dem anderen 
geregelten Markt sind eingehalten worden; 

 

 e) die Person, die die Zulassung eines Wertpapiers zum Handel an einem 
geregelten Markt nach dieser Ausnahmeregelung beantragt, hat ein 
zusammenfassendes Dokument erstellt, das in einer Sprache 
veröffentlicht wurde, die von der zuständigen Behörde des 
Mitgliedstaats anerkannt wird, in dem sich der geregelte Markt 
befindet, für den die Zulassung angestrebt wird; 

 

 f) der Inhalt des zusammenfassenden Dokuments gemäß lit. e dem § 7 
Abs. 2 KMG entspricht, dieses Dokument nach § 10 Abs. 3 KMG 
veröffentlicht und darin angegeben wird, wo der neueste Prospekt 
sowie Finanzinformationen, die vom Emittenten entsprechend den für 
ihn geltenden Publizitätsvorschriften offen gelegt werden, erhältlich 
sind. 

 

(2) Die Prospektpflicht gemäß § 46 gilt ferner nicht in den Fällen des § 3 
Abs. 1 Z 1, 1a, 1b, 2 und 3 KMG. 

 

(3) Die FMA kann mittels Verordnung Mindestinhalte für die Dokumente 
gemäß Abs. 1 Z 3 bis 6 und 8 festlegen. Für Art der Veröffentlichung ist § 10 
KMG anzuwenden. 

 

§ 175. Nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gelten folgende 
Übergangsbestimmungen: 

§ 175. Nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gelten folgende 
Übergangsbestimmungen: 

 1. (Zu §§ 48b und 48c des Börsegesetzes 1989)  

Die §§ 48b und 48c des Börsegesetzes 1989 in der Fassung vor 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 76/2016, sind auf strafbare 
Handlungen, die vor dem 02.08.2016 begangen worden sind, weiter 
anzuwenden. 

 

 2. …  2. … 

§ 181. (1) – (2) … § 181. (1) – (2) … 

 (3) § 39 Abs. 5 Z 3, § 40 Abs. 1, § 42 Abs. 3 Z 7 und § 46 in der Fassung 
BGBl. I Nr. XXX/2019 treten mit 21. Juli 2017 in Kraft. § 47 tritt mit Ablauf des 
20. Juli 2019 außer Kraft. 
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Artikel 3 Artikel 3 

Änderung des Alternativfinanzierungsgesetzes Änderung des Alternativfinanzierungsgesetzes 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Zulässigkeit der Finanzierung durch 
ein öffentliches Angebot über Wertpapiere oder Veranlagungen im Rahmen der 
Ausnahme zur Prospektpflicht gemäß § 3 Abs. 1 Z 10 des Kapitalmarktgesetzes – 
KMG, BGBl. Nr. 625/1991. 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Zulässigkeit der Finanzierung durch 
ein öffentliches Angebot über Wertpapiere oder Veranlagungen im Rahmen der 
Ausnahme zur Prospektpflicht gemäß § 3 Abs. 1 Z 3 und § 12 Abs. 2 des 
Kapitalmarktgesetzes 2019 - KMG 2019, BGBl. Nr. XXX/2019. 

(2) … (2) … 

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: § 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 1. öffentliches Angebot: ein öffentliches Angebot gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 
KMG; 

 1. öffentliches Angebot: ein öffentliches Angebot gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 
KMG 2019; 

 1a. Emittent: ein Rechtsträger gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 KMG;  1a. Emittent: ein Rechtsträger gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 KMG 2019; 

 2. Veranlagungen: Vermögensrechte gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 KMG;  2. Veranlagungen: Vermögensrechte gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 KMG 2019; 

 3. Wertpapiere: übertragbare Wertpapiere gemäß § 1 Abs. 1 Z 4 KMG;  3. Wertpapiere: übertragbare Wertpapiere gemäß § 1 Abs. 1 Z 4 
KMG 2019; 

 4. – 7. …  4. – 7. … 

§ 3. (1) Emittenten sind unbeschadet anderer bundesgesetzlicher Regelungen 
berechtigt, Wertpapiere oder Veranlagungen nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes auszugeben, sofern die geplante Emission nicht dazu führen 
kann, dass 

§ 3. (1) Emittenten sind unbeschadet anderer bundesgesetzlicher Regelungen 
berechtigt, Wertpapiere oder Veranlagungen nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes auszugeben, sofern die geplante Emission nicht dazu führen 
kann, dass 

 1. – 2. …  1. – 2. … 

 3. der binnen zwölf Monaten durch die Ausgabe von Wertpapieren oder 
Veranlagungen emittierte Gesamtgegenwert in der Europäischen Union 
fünf Millionen Euro erreicht oder übersteigt. Dabei sind einzurechnen: 

 3. der binnen zwölf Monaten durch die Ausgabe von Wertpapieren oder 
Veranlagungen emittierte Gesamtgegenwert in der Europäischen Union 
fünf Millionen Euro erreicht oder übersteigt. Dabei sind einzurechnen: 

 a) Angebote nach diesem Bundesgesetz;  a) Angebote nach diesem Bundesgesetz; 

 b) Angebote unter vereinfachtem Prospekt nach § 7 Abs. 8a KMG;  b) Angebote unter vereinfachtem Prospekt nach § 5 Abs. 3 und § 12 
Abs. 3 KMG 2019; 

 c) Angebote von Wertpapieren, die in anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. b der 
Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen 
Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an 
einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der 

 c) Angebote von Wertpapieren, die in anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. b der 
Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen 
Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an 
einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Richtlinie 2003/71/EG, ABl. Nr. L 168 vom 30.06.2017 S. 12, 
prospektfrei begeben werden. 

Richtlinie 2003/71/EG, ABl. Nr. L 168 vom 30.06.2017 S. 12, 
prospektfrei begeben werden. 

Dies gilt unbeschadet der Anwendung der Z 1 für Wertpapiere. Dies gilt unbeschadet der Anwendung der Z 1 für Wertpapiere. 

(2) Auf Emittenten, die freiwillig einen Prospekt gemäß § 7 Abs. 8 oder 8a 
KMG erstellen, ist nicht dieses Bundesgesetz, sondern das KMG anzuwenden. 

(2) Auf Emittenten, die freiwillig einen Prospekt gemäß § 5 oder § 12 
KMG 2019 oder gemäß Art. 4 der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellen, ist nicht 
dieses Bundesgesetz, sondern das KMG 2019 anzuwenden.“ 

(3) Die in § 3 Abs. 1 Z 1 bis 9 sowie Z 11 bis 14 KMG genannten 
Ausnahmen von der Prospektpflicht gelten auch für den Anwendungsbereich 
dieses Bundesgesetzes. 

(3) Die in § 3 Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5 KMG 2019 genannten Ausnahmen von 
der Prospektpflicht gelten auch für den Anwendungsbereich dieses 
Bundesgesetzes. 

§ 4. (1) – (6) … § 4. (1) – (6) … 

(7) Hat ein Anleger, der Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG ist, 
nicht vor Abgabe seiner Vertragserklärung die Informationen gemäß Abs. 1 Z 1 
bis 4 erhalten, kann er von seinem Angebot oder vom Vertrag zurücktreten. Das 
Rücktrittsrecht erlischt mit Ablauf von zwei Wochen nach dem Tag, an dem der 
Anleger die fehlenden Informationen erhalten hat und er über sein Rücktrittsrecht 
belehrt worden ist. Im Übrigen gelten für das Rücktrittsrecht des Verbrauchers 
die Bestimmungen des § 5 Abs. 3, 5 und 6 KMG sinngemäß. Die Erfüllung der 
Pflichten dieses Bundesgesetzes entbindet nicht von der Einhaltung anderer 
bundesgesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Verbraucher. 

(7) Hat ein Anleger, der Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG ist, 
nicht vor Abgabe seiner Vertragserklärung die Informationen gemäß Abs. 1 Z 1 
bis 4 erhalten, kann er von seinem Angebot oder vom Vertrag zurücktreten. Das 
Rücktrittsrecht erlischt mit Ablauf von zwei Wochen nach dem Tag, an dem der 
Anleger die fehlenden Informationen erhalten hat und er über sein Rücktrittsrecht 
belehrt worden ist. Im Übrigen gelten für das Rücktrittsrecht des Verbrauchers 
die Bestimmungen des § 5 Abs. 3, 5 und 6 KMG 2019 sinngemäß. Die Erfüllung 
der Pflichten dieses Bundesgesetzes entbindet nicht von der Einhaltung anderer 
bundesgesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Verbraucher. 

(8) – (9) … (8) – (9) … 

§ 10. (1) – (5) … § 10. (1) – (5) … 

 (6) § 1 Abs. 1, § 2 Z 1 bis 3, § 3 Abs. 1 Z 3 lit. b, § 3 Abs. .2, § 3 Abs. 3 und 
§ 4 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2019 treten mit 
21. Juli 2019 in Kraft. 

Artikel 4 Artikel 4 

Änderung des Immobilien-Investmentfondsgesetzes Änderung des Immobilien-Investmentfondsgesetzes 

§ 7. (1) Ein Angebot von Anteilscheinen darf im Inland nur erfolgen, wenn 
spätestens einen Werktag davor sowohl ein vereinfachter als auch ein 
vollständiger Prospekt veröffentlicht wurde; beide Prospekte haben alle Angaben 
zu enthalten, die erforderlich sind, damit sich die Anleger über die ihnen 
angebotene Anlage und über die damit verbundenen Risiken ein fundiertes Urteil 

§ 7. (1) Ein Angebot von Anteilscheinen darf im Inland nur erfolgen, wenn 
spätestens einen Werktag davor sowohl ein vereinfachter als auch ein 
vollständiger Prospekt veröffentlicht wurde; beide Prospekte haben alle Angaben 
zu enthalten, die erforderlich sind, damit sich die Anleger über die ihnen 
angebotene Anlage und über die damit verbundenen Risiken ein fundiertes Urteil 
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bilden können. Der vollständige Prospekt hat mindestens die in der Anlage A 
Schema A vorgesehenen Angaben (soweit diese nicht bereits in den 
Fondsbestimmungen des Immobilienfonds enthalten sind) sowie die von der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde bewilligten Fondsbestimmungen zu enthalten. 
Weiters haben der vereinfachte und der vollständige Prospekt einen allgemeinen 
Hinweis auf den Charakter der Veranlagung sowie auf die damit verbundenen 
Risiken zu enthalten. Die Finanzmarktaufsichtsbehörde kann im Interesse einer 
zuverlässigen Aufklärung der Anleger durch Verordnung Mindestinhalte für 
diesen Hinweis festlegen. Die FMA kann die in Anlage C Schema C genannten 
Angaben durch Verordnung näher konkretisieren und durch andere Angaben mit 
gleichem Informationszweck ergänzen. Der vereinfachte Prospekt hat in 
zusammengefasster Form die wichtigsten Informationen zu enthalten, wie sie in 
der Anlage C Schema C vorgesehen sind. Dieser ist so zu gliedern und 
abzufassen, dass er für den Durchschnittsanleger leicht verständlich ist. Der 
vereinfachte Prospekt kann dem vollständigen Prospekt als herausnehmbarer Teil 
beigefügt werden. Sowohl der vollständige als auch der vereinfachte Prospekt 
können entweder als schriftliches Dokument erstellt oder auf einem von der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde durch Verordnung gebilligten dauerhaften 
Datenträger mit gleichwertiger Rechtsstellung gespeichert werden. Auf 
Verlangen ist dem Anleger aber jedenfalls kostenlos eine Papierversion zur 
Verfügung zu stellen. Im Falle eines Angebotes von Anteilscheinen ohne eine 
vorhergehende Veröffentlichung der Prospekte ist § 5 Abs. 1 und 3 bis 6 KMG 
sinngemäß anzuwenden. 

bilden können. Der vollständige Prospekt hat mindestens die in der Anlage A 
Schema A vorgesehenen Angaben (soweit diese nicht bereits in den 
Fondsbestimmungen des Immobilienfonds enthalten sind) sowie die von der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde bewilligten Fondsbestimmungen zu enthalten. 
Weiters haben der vereinfachte und der vollständige Prospekt einen allgemeinen 
Hinweis auf den Charakter der Veranlagung sowie auf die damit verbundenen 
Risiken zu enthalten. Die Finanzmarktaufsichtsbehörde kann im Interesse einer 
zuverlässigen Aufklärung der Anleger durch Verordnung Mindestinhalte für 
diesen Hinweis festlegen. Die FMA kann die in Anlage C Schema C genannten 
Angaben durch Verordnung näher konkretisieren und durch andere Angaben mit 
gleichem Informationszweck ergänzen. Der vereinfachte Prospekt hat in 
zusammengefasster Form die wichtigsten Informationen zu enthalten, wie sie in 
der Anlage C Schema C vorgesehen sind. Dieser ist so zu gliedern und 
abzufassen, dass er für den Durchschnittsanleger leicht verständlich ist. Der 
vereinfachte Prospekt kann dem vollständigen Prospekt als herausnehmbarer Teil 
beigefügt werden. Sowohl der vollständige als auch der vereinfachte Prospekt 
können entweder als schriftliches Dokument erstellt oder auf einem von der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde durch Verordnung gebilligten dauerhaften 
Datenträger mit gleichwertiger Rechtsstellung gespeichert werden. Auf 
Verlangen ist dem Anleger aber jedenfalls kostenlos eine Papierversion zur 
Verfügung zu stellen. Im Falle eines Angebotes von Anteilscheinen ohne eine 
vorhergehende Veröffentlichung der Prospekte ist § 21 Abs. 1 und 3 bis 6 des 
Kapitalmarktgesetzes 2019 - KMG 2019, BGBl. Nr. XXX/2019 sinngemäß 
anzuwenden. 

(2) … (2) … 

(3) Sowohl der von der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien 
unterfertigte vereinfachte als auch der vollständige Prospekt sowie deren 
Änderungen sind der Meldestelle so rechtzeitig zu übersenden, dass sie ihr 
spätestens am Tag der Veröffentlichung vorliegen. § 12 KMG gilt sinngemäß. 

(3) Sowohl der von der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien 
unterfertigte vereinfachte als auch der vollständige Prospekt sowie deren 
Änderungen sind der Meldestelle so rechtzeitig zu übersenden, dass sie ihr 
spätestens am Tag der Veröffentlichung vorliegen. § 23 KMG 2019 gilt 
sinngemäß. 

(4) – (7) … (4) – (7) … 

§ 19. (1) Für durch dieses Bundesgesetz oder die Fondsbestimmungen 
angeordnete Veröffentlichungen gilt § 10 Abs. 3 KMG. Ebenso gilt für 
Veröffentlichungen nach diesem Bundesgesetz § 10 Abs. 4 und Abs. 8 KMG, mit 
Ausnahme der nach § 8 dieses Bundesgesetzes zu veröffentlichenden Angaben. 

§ 19. (1) Für durch dieses Bundesgesetz oder die Fondsbestimmungen 
angeordnete Veröffentlichungen gilt § 8 Abs. 3 KMG 2019. Der Emittent hat 
jedenfalls eine Mitteilung zu veröffentlichen, aus der hervorgeht, wie der 
Prospekt sonst gemäß Abs. 3 veröffentlicht wird und wo er erhältlich ist. Wird 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Für nach § 6 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes zu veröffentlichende Angaben kann 
die Mitteilung gemäß § 10 Abs. 4 KMG auch lediglich gemäß § 10 Abs. 3 Z 3 
KMG erfolgen. 

der Prospekt in elektronischer Form veröffentlicht, so muss dem Anleger 
jedenfalls von der Kapitalanlagegesellschaft oder von den Finanzintermediären, 
die die Anteile verkaufen, auf Verlangen eine Papierversion zur Verfügung 
gestellt werden. 

(2) – (4) … (2) – (4) … 

§ 36. (1) Die Werbung für Anteilscheine darf nur unter gleichzeitigem 
Hinweis auf den veröffentlichten Prospekt, auf dessen allfällige Änderungen 
sowie auf das Veröffentlichungsorgan, das Erscheinungsdatum, das Datum der 
Mitteilung gemäß § 10 Abs. 4 KMG sowie auf allfällige Abholstellen erfolgen. 
Weiters ist hinsichtlich Inhalt und Gestaltung von Werbeanzeigen 
§ 4 Abs. 2 bis 4 KMG anzuwenden. 

§ 36. (1) Die Werbung für Anteilscheine darf nur unter gleichzeitigem 
Hinweis auf den veröffentlichten Prospekt, auf dessen allfällige Änderungen 
sowie auf das Veröffentlichungsorgan, das Erscheinungsdatum, das Datum der 
Mitteilung gemäß § 19 Abs. 1 sowie auf allfällige Abholstellen erfolgen. Weiters 
ist hinsichtlich Inhalt und Gestaltung von Werbeanzeigen § 4 
Abs. 2 bis 4 KMG 2019 anzuwenden. 

(2) … (2) … 

§ 40. (1) … § 40. (1) … 

(2) (2) 

 1. a) Die aufgegliederte Zusammensetzung der ausschüttungsgleichen 
Erträge im Sinne des Abs. 1 und die zur Ermittlung der Höhe der 
Kapitalertragsteuer sowie der Anpassungen der Anschaffungskosten 
gemäß Abs. 3 erforderlichen steuerrelevanten Daten sind an die 
Meldestelle gemäß § 12 KMG durch einen steuerlichen Vertreter zu 
übermitteln. Die Meldestelle hat anhand dieser Daten entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen die steuerliche Behandlung zu 
ermitteln und die so ermittelten steuerlichen Werte in geeigneter Form 
zu veröffentlichen. § 12 Abs. 1 letzter Satz KMG ist auf diese 
Tätigkeit der Meldestelle analog anzuwenden. 

 1. a) Die aufgegliederte Zusammensetzung der ausschüttungsgleichen 
Erträge im Sinne des Abs. 1 und die zur Ermittlung der Höhe der 
Kapitalertragsteuer sowie der Anpassungen der Anschaffungskosten 
gemäß Abs. 3 erforderlichen steuerrelevanten Daten sind an die 
Meldestelle gemäß § 23 KMG 2019 durch einen steuerlichen Vertreter 
zu übermitteln. Die Meldestelle hat anhand dieser Daten entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen die steuerliche Behandlung zu 
ermitteln und die so ermittelten steuerlichen Werte in geeigneter Form 
zu veröffentlichen. § 23 Abs. 1 letzter Satz KMG 2019 ist auf diese 
Tätigkeit der Meldestelle analog anzuwenden. 

 b) – d) …  b) – d) … 

 2. – 3. …  2. – 3. … 

(3) – (6) … (3) – (6) … 

§ 44. (1) – (18) … § 44. (1) – (18) … 

 (19) § 7 Abs. 1, § 7 Abs. 3, § 19 Abs. 1, § 36 Abs. 1 und § 40 Abs. 2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2018 treten mit 21. Juli 2019 in 
Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 5 Artikel 5 

Änderung des Investmentfondsgesetzes 2011 Änderung des Investmentfondsgesetzes 2011 

§ 3. (1) Auf den Inhalt der in diesem Bundesgesetz verwendeten Begriffe 
sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht eigene Begriffsbestimmungen 
festgelegt sind, die Begriffsbestimmungen des Bankwesengesetzes – BWG 
(BGBl. Nr. 532/1993), des Kapitalmarktgesetzes – KMG (BGBl. Nr. 625/1991) 
sowie der Verordnung (EU) Nr. 583/2010, der Verordnung (EU) Nr. 584/2010 
und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzuwenden. 

§ 3. (1) Auf den Inhalt der in diesem Bundesgesetz verwendeten Begriffe 
sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht eigene Begriffsbestimmungen 
festgelegt sind, die Begriffsbestimmungen des Bankwesengesetzes – BWG, 
BGBl. Nr. 532/1993, des Kapitalmarktgesetzes 2019 - KMG 2019, BGBl. I 
Nr. xxx/2019, sowie der Verordnung (EU) Nr. 583/2010, der Verordnung (EU) 
Nr. 584/2010 und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzuwenden. 

(2) … (2) … 

§ 63. (1) Endet gemäß § 60 Abs. 1 oder 2 das Recht der 
Verwaltungsgesellschaft, einen OGAW zu verwalten, so hat die 
Verwaltungsgesellschaft den OGAW abzuwickeln. Der Beginn der Abwicklung 
ist gemäß § 136 Abs. 4 zu veröffentlichen und der Meldestelle (§ 12 KMG) 
anzuzeigen. Vom Tage dieser Bekanntmachung an ist die Auszahlung von 
Anteilen unzulässig. 

§ 63. (1) Endet gemäß § 60 Abs. 1 oder 2 das Recht der 
Verwaltungsgesellschaft, einen OGAW zu verwalten, so hat die 
Verwaltungsgesellschaft den OGAW abzuwickeln. Der Beginn der Abwicklung 
ist gemäß § 136 Abs. 4 zu veröffentlichen und der Meldestelle (§ 23 KMG 2019) 
anzuzeigen. Vom Tage dieser Bekanntmachung an ist die Auszahlung von 
Anteilen unzulässig. 

(2) – (4) … (2) – (4) … 

§ 65. (1) Verwaltungsgesellschaften können unvorhersehbar illiquide 
gewordene Teile des Fondsvermögens eines von ihnen verwalteten OGAW mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats, mit Zustimmung der Depotbank und nach 
Einholung der Bewilligung der FMA auf einen neu zu bildenden OGAW 
abspalten. Dieser OGAW ist von der Depotbank nach Maßgabe des § 63 
abzuwickeln, wobei der Abspaltungsstichtag zu veröffentlichen ist und die 
Anteilinhaber im selben Verhältnis am abzuspaltenden OGAW beteiligt sind. In 
der Veröffentlichung sind der von der Abspaltung betroffene OGAW, der 
abgespaltene OGAW, die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank, der 
Bewilligungsbescheid der FMA und Angaben über die Beteiligung am neu zu 
bildenden OGAW anzuführen. Die Abspaltung ist von der 
Verwaltungsgesellschaft zu beantragen. Die FMA hat der 
Verwaltungsgesellschaft binnen vier Wochen nach Eingang des Antrages oder, 
wenn dieser unvollständig ist, binnen vier Wochen nach Übermittlung aller für 
die Bewilligung erforderlichen Angaben entweder die Abspaltung mittels 
schriftlichen Bescheides zu bewilligen oder die Ablehnung des Antrages mittels 

§ 65. (1) Verwaltungsgesellschaften können unvorhersehbar illiquide 
gewordene Teile des Fondsvermögens eines von ihnen verwalteten OGAW mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats, mit Zustimmung der Depotbank und nach 
Einholung der Bewilligung der FMA auf einen neu zu bildenden OGAW 
abspalten. Dieser OGAW ist von der Depotbank nach Maßgabe des § 63 
abzuwickeln, wobei der Abspaltungsstichtag zu veröffentlichen ist und die 
Anteilinhaber im selben Verhältnis am abzuspaltenden OGAW beteiligt sind. In 
der Veröffentlichung sind der von der Abspaltung betroffene OGAW, der 
abgespaltene OGAW, die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank, der 
Bewilligungsbescheid der FMA und Angaben über die Beteiligung am neu zu 
bildenden OGAW anzuführen. Die Abspaltung ist von der 
Verwaltungsgesellschaft zu beantragen. Die FMA hat der 
Verwaltungsgesellschaft binnen vier Wochen nach Eingang des Antrages oder, 
wenn dieser unvollständig ist, binnen vier Wochen nach Übermittlung aller für 
die Bewilligung erforderlichen Angaben entweder die Abspaltung mittels 
schriftlichen Bescheides zu bewilligen oder die Ablehnung des Antrages mittels 

118/M
E

 X
X

V
I. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

9 von 25

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  10 von 25 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bescheides mitzuteilen. Die Bewilligung kann mit Bedingungen, Befristungen 
und Auflagen versehen werden. Dem Anteilinhaber dürfen infolge der 
Abspaltung keine Kosten entstehen. Der FMA und der Meldestelle (§ 12 KMG) 
ist die erfolgte Abspaltung unverzüglich anzuzeigen. Der Meldestelle ist darüber 
hinaus das Verhältnis der Rückkaufswerte der Anteile am abspaltenden OGAW 
zum abgespaltenen OGAW bekanntzugeben. 

Bescheides mitzuteilen. Die Bewilligung kann mit Bedingungen, Befristungen 
und Auflagen versehen werden. Dem Anteilinhaber dürfen infolge der 
Abspaltung keine Kosten entstehen. Der FMA und der Meldestelle § 23 
KMG 2019) ist die erfolgte Abspaltung unverzüglich anzuzeigen. Der 
Meldestelle ist darüber hinaus das Verhältnis der Rückkaufswerte der Anteile am 
abspaltenden OGAW zum abgespaltenen OGAW bekanntzugeben. 

(2) – (3) … (2) – (3) … 

§ 95. (1) – (3) … § 95. (1) – (3) … 

(4) Ist der Master-OGAW in einem anderen Mitgliedstaat bewilligt, so hat 
der Feeder-OGAW außerdem eine Bestätigung der zuständigen Behörden des 
Herkunftmitgliedstaates des Master-OGAW beizubringen, dass der Master-
OGAW ein OGAW oder ein Teilfonds eines OGAW ist, der die Bestimmungen 
gemäß Artikel 58 Absatz 3 Buchstaben b und c der Richtlinie 2009/65/EG erfüllt. 
Der Feeder-OGAW hat die Unterlagen in deutscher oder englischer Sprache oder 
in einer von der FMA gemäß Verordnung (§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten 
anderen Sprache vorzulegen. 

(4) Ist der Master-OGAW in einem anderen Mitgliedstaat bewilligt, so hat 
der Feeder-OGAW außerdem eine Bestätigung der zuständigen Behörden des 
Herkunftmitgliedstaates des Master-OGAW beizubringen, dass der Master-
OGAW ein OGAW oder ein Teilfonds eines OGAW ist, der die Bestimmungen 
gemäß Artikel 58 Absatz 3 Buchstaben b und c der Richtlinie 2009/65/EG erfüllt. 
Für den Feeder-OGAW sind die Unterlagen entsprechend dem Sprachenregime 
gemäß Art. 27 der Verordnung (EU) 2017/1129 vorzulegen. 

(5) … (5) … 

§ 115. (1) … § 115. (1) … 

(2) Die Informationen gemäß Abs. 1 sind der FMA in deutscher oder im 
Falle einer grenzüberschreitenden Verschmelzung in deutscher Sprache und in 
der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Herkunftmitgliedstaates des 
übernehmenden OGAW oder in englischer oder in einer von der FMA gemäß 
Verordnung (§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen Sprache zu übermitteln. 

(2) Die Informationen gemäß Abs. 1 sind der FMA in deutscher oder im 
Falle einer grenzüberschreitenden Verschmelzung in deutscher Sprache und in 
der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Herkunftmitgliedstaates des 
übernehmenden OGAW oder in englischer Sprache oder sonst entsprechend dem 
Sprachenregime gemäß Art. 27 der Verordnung (EU) 2017/1129 zu übermitteln 

(3) – (6) … (3) – (6) … 

§ 129. (1) … § 129. (1) … 

(2) Sowohl der von der Verwaltungsgesellschaft unterfertigte Prospekt samt 
Fondsbestimmungen sowie dessen Änderungen (§ 131 Abs. 6) als auch das KID 
in aktueller Fassung und etwaige Übersetzungen sind der Meldestelle so 
rechtzeitig zu übermitteln, dass sie ihr spätestens am Tag der Veröffentlichung 
des Prospektes vorliegen. Die FMA kann nach Anhörung der Meldestelle mittels 
Verordnung unter Bedachtnahme auf die europäischen Gepflogenheiten in diesem 
Bereich die näheren Erfordernisse einer elektronischen Hinterlegung dieser 
Unterlagen festlegen und mittels Verordnung auch die Übermittlung 
ausschließlich in elektronischer Form vorschreiben. § 12 Abs. 1, 2 und 3 Z 1 und 

(2) Sowohl der von der Verwaltungsgesellschaft unterfertigte Prospekt samt 
Fondsbestimmungen sowie dessen Änderungen (§ 131 Abs. 6) als auch das KID 
in aktueller Fassung und etwaige Übersetzungen sind der Meldestelle so 
rechtzeitig zu übermitteln, dass sie ihr spätestens am Tag der Veröffentlichung 
des Prospektes vorliegen. Die FMA kann nach Anhörung der Meldestelle mittels 
Verordnung unter Bedachtnahme auf die europäischen Gepflogenheiten in diesem 
Bereich die näheren Erfordernisse einer elektronischen Hinterlegung dieser 
Unterlagen festlegen und mittels Verordnung auch die Übermittlung 
ausschließlich in elektronischer Form vorschreiben. § 23 Abs. 1, 2 und 3 Z 1 und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
2 KMG gilt mit der Maßgabe, dass die Verwahrungsfrist für die Meldestelle vom 
Abwicklungszeitpunkt des OGAW zu berechnen ist und dass die 
Unterrichtungspflicht gemäß § 12 Abs. 3 Z 2 KMG nur bei besonderem Anlass 
auf Verlangen des Bundesministers für Finanzen, der FMA oder der 
Oesterreichischen Nationalbank besteht. 

2 KMG 2019 gilt mit der Maßgabe, dass die Verwahrungsfrist für die Meldestelle 
vom Abwicklungszeitpunkt des OGAW zu berechnen ist und dass die 
Unterrichtungspflicht gemäß § 23 Abs. 3 Z 2 KMG 2019 nur bei besonderem 
Anlass auf Verlangen des Bundesministers für Finanzen, der FMA oder der 
Oesterreichischen Nationalbank besteht. 

(3) … (3) … 

§ 131. (1) – (6) … § 131. (1) – (6) … 

(7) Im Falle eines Angebotes von Anteilscheinen ohne eine vorhergehende 
Veröffentlichung des Prospektes ist § 5 Abs. 1 und 3 bis 6 KMG sinngemäß 
anzuwenden. 

(7) Im Falle eines Angebotes von Anteilscheinen ohne eine vorhergehende 
Veröffentlichung des Prospektes ist § 21 Abs. 1 und 3 bis 6 KMG 2019 
sinngemäß anzuwenden. 

(8) … (8) … 

§ 137. (1) Ein in Österreich bewilligter OGAW hat der FMA § 137. (1) Ein in Österreich bewilligter OGAW hat der FMA 

 1. das KID und alle Änderungen desselben,  1. das KID und alle Änderungen desselben, 

 2. den Prospekt des OGAW und dessen Änderungen und  2. den Prospekt des OGAW und dessen Änderungen und 

 3. die Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte sowie den Prüfbericht 
des OGAW 

 3. die Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte sowie den Prüfbericht 
des OGAW 

zu übermitteln. Die in Z 1 und 2 genannten Unterlagen sind der FMA im Wege 
der Meldestelle (§ 12 KMG) gemäß § 129 Abs. 2 zu übermitteln. Auf Ersuchen 
der zuständigen Behörden des Herkunftmitgliedstaates der 
Verwaltungsgesellschaft hat der OGAW die Unterlagen gemäß Z 1 bis 3 auch 
diesen Behörden zu Verfügung zu stellen. 

zu übermitteln. Die in Z 1 und 2 genannten Unterlagen sind der FMA im Wege 
der Meldestelle (§ 23 KMG 2019) gemäß § 129 Abs. 2 zu übermitteln. Auf 
Ersuchen der zuständigen Behörden des Herkunftmitgliedstaates der 
Verwaltungsgesellschaft hat der OGAW die Unterlagen gemäß Z 1 bis 3 auch 
diesen Behörden zu Verfügung zu stellen. 

(2) Zusätzlich zu den in Abs. 1 genannten Unterlagen hat der in Österreich 
bewilligte Feeder-OGAW der FMA den Prospekt, das in § 134 genannte KID 
einschließlich jeder einschlägigen Änderung sowie die Rechenschaftsberichte und 
Halbjahresberichte des Master-OGAW innerhalb der Fristen des Abs. 3 in 
deutscher oder englischer Sprache oder in einer von der FMA gemäß § 7b Abs. 1 
KMG durch Verordnung anerkannten Sprache im Sinne von Abs. 1 zu 
übermitteln. 

(2) Zusätzlich zu den in Abs. 1 genannten Unterlagen hat der in Österreich 
bewilligte Feeder-OGAW der FMA den Prospekt, das in § 134 genannte KID 
einschließlich jeder einschlägigen Änderung sowie die Rechenschaftsberichte und 
Halbjahresberichte des Master-OGAW innerhalb der Fristen des Abs. 3 in 
deutscher oder englischer Sprache oder sonst entsprechend dem Sprachenregime 
gemäß Art. 27 der Verordnung (EU) 2017/1129 zu übermitteln. 

(3) … (3) … 

§ 142. (1) Ein in einem anderen Mitgliedstaat bewilligter OGAW, der seine 
Anteile in Österreich vertreibt, hat den Anlegern in Österreich alle Informationen 
und Unterlagen sowie deren Änderungen zur Verfügung zu stellen, die er gemäß 
Kapitel IX der Richtlinie 2009/65/EG den Anlegern in seinem 

§ 142. (1) Ein in einem anderen Mitgliedstaat bewilligter OGAW, der seine 
Anteile in Österreich vertreibt, hat den Anlegern in Österreich alle Informationen 
und Unterlagen sowie deren Änderungen zur Verfügung zu stellen, die er gemäß 
Kapitel IX der Richtlinie 2009/65/EG den Anlegern in seinem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Herkunftmitgliedstaat zur Verfügung stellen muss, und zwar: Herkunftmitgliedstaat zur Verfügung stellen muss, und zwar: 

 1. -2. …  1. -2. … 

 3. andere Informationen oder Unterlagen als das in § 134 genannte 
Kundeninformationsdokument sowie dessen Änderungen sind nach Wahl 
des OGAW in die deutsche Sprache oder in die englische Sprache oder 
in eine gemäß § 7b Abs. 1 KMG in der Finanzwelt gebräuchliche 
Sprache zu übersetzen; und 

 3. andere Informationen oder Unterlagen als das in § 134 genannte 
Kundeninformationsdokument sowie dessen Änderungen sind nach Wahl 
des OGAW in die deutsche Sprache oder in die englische Sprache oder 
in eine Sprache entsprechend dem Sprachenregime gemäß Art. 27 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 zu übersetzen; und 

 4. …  4. … 

(2) … (2) … 

§ 143. (1) … § 143. (1) … 

(2) § 12 KMG betreffend die Aufgaben der Meldestelle gilt auch für den 
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes. 

(2) § 23 KMG 2019 betreffend die Aufgaben der Meldestelle gilt auch für 
den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes. 

(3) – (4) … (3) – (4) … 

§ 145. (1) Die FMA und die Oesterreichische Nationalbank sind zur 
konventionellen und automatisierten Ermittlung und Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 ermächtigt, 
soweit dies in ihrem Aufgabenbereich nach diesem Bundesgesetz liegt; dieser 
umfasst: 

§ 145. (1) Die FMA und die Oesterreichische Nationalbank sind zur 
konventionellen und automatisierten Ermittlung und Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 ermächtigt, 
soweit dies in ihrem Aufgabenbereich nach diesem Bundesgesetz liegt; dieser 
umfasst: 

 1. 8. …  1. 8. … 

 9. Ermittlungen gemäß den §§ 147 bis 149 und 157, 158, 161 und 162 
dieses Bundesgesetzes, § 153 oder § 140 Abs. 1 BörseG 2018, § 70 
BWG, § 90 WAG 2018, § 8a Abs. 2 KMG und § 22b FMABG; 

 9. Ermittlungen gemäß den §§ 147 bis 149 und 157, 158, 161 und 162 
dieses Bundesgesetzes, § 153 oder § 140 Abs. 1 BörseG 2018, § 70 
BWG, § 90 WAG 2018, § 14 KMG 2019 und § 22b FMABG; 

 10. - 15. …  10. - 15. … 

(2) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 1 ist zulässig: (2) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 1 ist zulässig: 

 1. 2. …  1. 2. … 

 3. durch die FMA an  3. durch die FMA an 

 a) - c) …  a) - c) … 

 d) den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken – ESRB 
(Verordnung (EU) Nr. 1092/2010) sowie die Europäische 
Zentralbank, soweit dies für die Erfüllung von Aufgaben, die den 
Aufgaben der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank nach 
diesem Bundesgesetz, dem BörseG 2018, dem BWG, dem 
WAG 2018, dem KMG, der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 oder der 

 d) den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken – ESRB 
(Verordnung (EU) Nr. 1092/2010) sowie die Europäische 
Zentralbank, soweit dies für die Erfüllung von Aufgaben, die den 
Aufgaben der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank nach 
diesem Bundesgesetz, dem BörseG 2018, dem BWG, dem 
WAG 2018, dem KMG 2019, der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verordnung (EU) Nr. 584/2010 entsprechen oder dies für die 
Wahrnehmung von anderen gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der 
Aufsicht über den Finanzmarkt einer ersuchenden zuständigen 
Behörde erforderlich ist, 

oder der Verordnung (EU) Nr. 584/2010 entsprechen oder dies für die 
Wahrnehmung von anderen gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der 
Aufsicht über den Finanzmarkt einer ersuchenden zuständigen 
Behörde erforderlich ist, 

und und 

 e) …  e) … 

(3) … (3) … 

(4) Die FMA kann für die Zwecke der Zusammenarbeit und des 
Informationsaustausches gemäß Abs. 2 und 3, soweit dies für die Erfüllung von 
Aufgaben, die den Aufgaben der FMA nach diesem Bundesgesetz, dem 
BörseG 2018, dem BWG, dem WAG 2018, dem KMG, der Verordnung (EU) 
Nr. 583/2010, der Verordnung (EU) Nr. 584/2010 oder der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 entsprechen, erforderlich ist oder dies für die Wahrnehmung von 
anderen gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Aufsicht über den Finanzmarkt 
einer ersuchenden für Wertpapieraufsicht zuständigen Behörde erforderlich ist 
und die ersuchende Behörde einem gleichartigen Ersuchen auf Zusammenarbeit 
und Informationsaustausch ebenso entsprechen würde, von ihren Befugnissen 
auch ausschließlich für Zwecke einer solchen Zusammenarbeit Gebrauch 
machen, auch wenn die Verhaltensweise, die Gegenstand der Ermittlung ist, 
keinen Verstoß gegen eine in Österreich geltende Vorschrift darstellt. Von allen 
ihren Befugnissen nach Abs. 1 Z 9 kann die FMA für die Zwecke einer solchen 
Zusammenarbeit auch gegenüber natürlichen und juristischen Personen Gebrauch 
machen, die nicht oder in ihrem Herkunftsland zur Erbringung von 
Dienstleistungen der Vermögensverwaltung im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG 
zugelassen sind. 

(4) Die FMA kann für die Zwecke der Zusammenarbeit und des 
Informationsaustausches gemäß Abs. 2 und 3, soweit dies für die Erfüllung von 
Aufgaben, die den Aufgaben der FMA nach diesem Bundesgesetz, dem 
BörseG 2018, dem BWG, dem WAG 2018, dem KMG 2019, der 
Verordnung (EU) Nr. 583/2010, der Verordnung (EU) Nr. 584/2010 oder der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 entsprechen, erforderlich ist oder dies für die 
Wahrnehmung von anderen gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Aufsicht über 
den Finanzmarkt einer ersuchenden für Wertpapieraufsicht zuständigen Behörde 
erforderlich ist und die ersuchende Behörde einem gleichartigen Ersuchen auf 
Zusammenarbeit und Informationsaustausch ebenso entsprechen würde, von ihren 
Befugnissen auch ausschließlich für Zwecke einer solchen Zusammenarbeit 
Gebrauch machen, auch wenn die Verhaltensweise, die Gegenstand der 
Ermittlung ist, keinen Verstoß gegen eine in Österreich geltende Vorschrift 
darstellt. Von allen ihren Befugnissen nach Abs. 1 Z 9 kann die FMA für die 
Zwecke einer solchen Zusammenarbeit auch gegenüber natürlichen und 
juristischen Personen Gebrauch machen, die nicht oder in ihrem Herkunftsland 
zur Erbringung von Dienstleistungen der Vermögensverwaltung im Sinne der 
Richtlinie 2009/65/EG zugelassen sind. 

(5) … (5) … 

§ 186. (1) … § 186. (1) … 

(2) (2) 

 1. …  1. … 

 2. a) Die aufgegliederte Zusammensetzung der Ausschüttung im Sinne des 
Abs. 1 und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne der Z 1 und 
die zur Ermittlung der Höhe der Kapitalertragsteuer sowie der 
Anpassungen der Anschaffungskosten gemäß Abs. 3 erforderlichen 
steuerrelevanten Daten sind an die Meldestelle gemäß § 12 KMG 

 2. a) Die aufgegliederte Zusammensetzung der Ausschüttung im Sinne des 
Abs. 1 und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne der Z 1 und 
die zur Ermittlung der Höhe der Kapitalertragsteuer sowie der 
Anpassungen der Anschaffungskosten gemäß Abs. 3 erforderlichen 
steuerrelevanten Daten sind an die Meldestelle gemäß § 23 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
durch einen steuerlichen Vertreter zu übermitteln. Die Meldestelle hat 
anhand dieser Daten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die 
steuerliche Behandlung zu ermitteln und die so ermittelten 
steuerlichen Werte in geeigneter Form zu veröffentlichen. § 12 Abs. 1 
letzter Satz KMG ist auf diese Tätigkeit der Meldestelle analog 
anzuwenden. 

KMG 2019 durch einen steuerlichen Vertreter zu übermitteln. Die 
Meldestelle hat anhand dieser Daten entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen die steuerliche Behandlung zu ermitteln und die so 
ermittelten steuerlichen Werte in geeigneter Form zu veröffentlichen. 
§ 23 Abs. 1 letzter Satz KMG 2019 ist auf diese Tätigkeit der 
Meldestelle analog anzuwenden. 

 b) – d) …  b) – d) … 

 3. – 4. …  3. – 4. … 

(3) – (7) … (3) – (7) … 

§ 200. (1) – (26) … § 200. (1) – (26) … 

 (27) § 3, § 63 Abs. 1, § 65 Abs. 1, § 95 Abs. 4, § 115 Abs. 2, § 129 Abs. 2, 
§ 131 Abs. 7, § 137 Abs. 1 und 2, § 142 Abs. 1 Z 3, § 145 Abs. 1 Z 6, Abs. 2 Z 3 
lit. d und Abs. 4 und § 186 Abs. 2 Z 2 lit. a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XXX/2019 treten mit 21. Juli 2019 in Kraft. 

Artikel 6 Artikel 6 

Änderung des Alternativen Investmentfonds Manager-Gesetzes Änderung des Alternativen Investmentfonds Manager-Gesetzes 

§ 2. (1) – (3) … § 2. (1) – (3) … 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht eigene Begriffsbestimmungen 
festgelegt sind, sind die Begriffsbestimmungen des Bankwesengesetzes – BWG 
(BGBl. Nr. 532/1993) und des Kapitalmarktgesetzes – KMG (BGBl. 
Nr. 625/1991) anzuwenden. 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht eigene Begriffsbestimmungen 
festgelegt sind, sind die Begriffsbestimmungen des Bankwesengesetzes – BWG, 
BGBl. Nr. 532/1993 und des Kapitalmarktgesetzes 2019 – KMG 2019, BGBl. I 
Nr. xxx/2019, anzuwenden. 

§ 21. (1) – (2) … § 21. (1) – (2) … 

(3) Ist der AIF gemäß der Richtlinie 2003/71/EG oder gemäß sonstigen 
nationalen Rechtsvorschriften verpflichtet, einen Prospekt zu veröffentlichen, 
sind in Ergänzung zu den im Prospekt enthaltenen Angaben lediglich die 
Angaben gemäß den Abs. 1 und 2 gesondert oder als ergänzende Angaben im 
Prospekt offenzulegen. Die gemäß §§ 8 oder 8a KMG vorgesehene 
Prospektprüfung oder Prospektbilligung erstreckt sich nicht auf diese 
ergänzenden Angaben. Bei gesonderter Erstellung dieser Angaben, kann das 
Dokument gemeinsam mit dem Prospekt bei der Meldestelle gemäß § 12 KMG 
hinterlegt werden. 

(3) Ist der AIF gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 oder gemäß 
sonstigen nationalen Rechtsvorschriften verpflichtet, einen Prospekt zu 
veröffentlichen, sind in Ergänzung zu den im Prospekt enthaltenen Angaben 
lediglich die Angaben gemäß den Abs. 1 und 2 gesondert oder als ergänzende 
Angaben im Prospekt offenzulegen. Die gemäß §§ 7 KMG 2019 oder gemäß 
Art. 20 der Verordnung (EU) 2017/1129 vorgesehene Prospektprüfung oder 
Prospektbilligung erstreckt sich nicht auf diese ergänzenden Angaben. Bei 
gesonderter Erstellung dieser Angaben, kann das Dokument gemeinsam mit dem 
Prospekt bei der Meldestelle gemäß § 23 KMG hinterlegt werden. 
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(4) – (5) … (4) – (5) … 

§ 30. (1) – (4) … § 30. (1) – (4) … 

(5) Das in Abs. 2 genannte Anzeigeschreiben des AIFM, die in Abs. 3 
genannte Bescheinigung sowie die in Abs. 6 genannte Änderungsanzeige haben 
in deutscher oder englischer Sprache oder in einer von der FMA gemäß 
Verordnung (§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen Sprache bereitgestellt zu 
werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung und Archivierung der 
genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(5) Das in Abs. 2 genannte Anzeigeschreiben des AIFM, die in Abs. 3 
genannte Bescheinigung sowie die in Abs. 6 genannte Änderungsanzeige haben 
in deutscher oder englischer Sprache oder sonst entsprechend dem 
Sprachenregime gemäß Art. 27 der Verordnung (EU) 2017/1129 bereitgestellt zu 
werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung und Archivierung der 
genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(6) – (7) … (6) – (7) … 

§ 31. (1) – (2) … § 31. (1) – (2) … 

(3) Die durch die zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des 
AIFM übermittelte Anzeige samt Unterlagen sowie die in § 30 Abs. 3 genannte 
Bescheinigung haben in deutscher oder englischer Sprache oder in einer von der 
FMA gemäß Verordnung (§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen Sprache 
bereitgestellt zu werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung und 
Archivierung der genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(3) Die durch die zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des 
AIFM übermittelte Anzeige samt Unterlagen sowie die in § 30 Abs. 3 genannte 
Bescheinigung haben in deutscher oder englischer Sprache oder sonst 
entsprechend dem Sprachenregime gemäß Art. 27 der Verordnung (EU) 
2017/1129 bereitgestellt zu werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung 
und Archivierung der genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(4) … (4) … 

§ 32. (1) – (6) … § 32. (1) – (6) … 

(7) Das in Abs. 2 genannte Anzeigeschreiben des AIFM, gegebenenfalls die 
in Abs. 3 übermittelten Angaben sowie die in Abs. 6 genannte Änderungsanzeige 
haben in deutscher oder englischer Sprache oder in einer von der FMA gemäß 
Verordnung (§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen Sprache bereitgestellt zu 
werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung und Archivierung der 
genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(7) Das in Abs. 2 genannte Anzeigeschreiben des AIFM, gegebenenfalls die 
in Abs. 3 übermittelten Angaben sowie die in Abs. 6 genannte Änderungsanzeige 
haben in deutscher oder englischer Sprache oder sonst entsprechend dem 
Sprachenregime gemäß Art. 27 der Verordnung (EU) 2017/1129 bereitgestellt zu 
werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung und Archivierung der 
genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

§ 33. (1) … § 33. (1) … 

(2) Die Aufnahme von Tätigkeiten oder Dienstleistungen gemäß Abs. 1 in 
Österreich sowie die Errichtung einer Zweigstelle durch einen EU-AIFM ist 
zulässig, wenn die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des EU-
AIFM der FMA alle Angaben gemäß § 32 Abs. 2, 3 und eine dem Abs. 4 letzter 
Satz entsprechende Bescheinigung übermittelt hat sowie dem EU-AIFM eine 
Bestätigung der Übermittlung durch die zuständige Behörde seines 
Herkunftsmitgliedstaats zuging. Die Angaben gemäß § 32 Abs. 2 und 3 haben in 
deutscher oder englischer Sprache oder in einer von der FMA gemäß Verordnung 

(2) Die Aufnahme von Tätigkeiten oder Dienstleistungen gemäß Abs. 1 in 
Österreich sowie die Errichtung einer Zweigstelle durch einen EU-AIFM ist 
zulässig, wenn die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des EU-
AIFM der FMA alle Angaben gemäß § 32 Abs. 2, 3 und eine dem Abs. 4 letzter 
Satz entsprechende Bescheinigung übermittelt hat sowie dem EU-AIFM eine 
Bestätigung der Übermittlung durch die zuständige Behörde seines 
Herkunftsmitgliedstaats zuging. Die Angaben gemäß § 32 Abs. 2 und 3 haben in 
deutscher oder englischer Sprache oder sonst entsprechend dem Sprachenregime 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen Sprache bereitgestellt zu werden. Die 
FMA hat die elektronische Übermittlung und Archivierung der genannten 
Unterlagen zu akzeptieren. 

gemäß Art. 27 der Verordnung (EU) 2017/1129 bereitgestellt zu werden. Die 
FMA hat die elektronische Übermittlung und Archivierung der genannten 
Unterlagen zu akzeptieren. 

(3) … (3) … 

§ 35. (1) – (4) … § 35. (1) – (4) … 

(5) Das in Abs. 2 genannte Anzeigeschreiben des AIFM hat in deutscher 
oder englischer Sprache oder in einer von der FMA gemäß Verordnung (§ 7b 
Abs. 1 KMG) anerkannten anderen Sprache bereitgestellt zu werden. Die FMA 
hat die elektronische Übermittlung und Archivierung der genannten Unterlagen 
zu akzeptieren. 

(5) Das in Abs. 2 genannte Anzeigeschreiben des AIFM hat in deutscher 
oder englischer Sprache oder sonst entsprechend dem Sprachenregime gemäß 
Art. 27 der Verordnung (EU) 2017/1129 bereitgestellt zu werden. Die FMA hat 
die elektronische Übermittlung und Archivierung der genannten Unterlagen zu 
akzeptieren. 

(6) – (8) … (6) – (8) … 

§ 36. (1) – (4) … § 36. (1) – (4) … 

(5) Das in Abs. 2 genannte Anzeigeschreiben des AIFM und die in Abs. 4 
genannte Bescheinigung haben in deutscher oder englischer Sprache oder in einer 
von der FMA gemäß Verordnung (§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen 
Sprache bereitgestellt zu werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung 
und Archivierung der genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(5) Das in Abs. 2 genannte Anzeigeschreiben des AIFM und die in Abs. 4 
genannte Bescheinigung haben in deutscher oder englischer Sprache oder sonst 
entsprechend dem Sprachenregime gemäß Art. 27 der Verordnung (EU) 
2017/1129 bereitgestellt zu werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung 
und Archivierung der genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(6) – (10) … (6) – (10) … 

§ 37. (1) – (2) … § 37. (1) – (2) … 

(3) Die durch die zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des 
AIFM übermittelte Anzeige des AIFM samt Unterlagen sowie die in § 36 Abs. 4 
genannte Bescheinigung haben in deutscher oder englischer Sprache oder in einer 
von der FMA gemäß Verordnung (§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen 
Sprache bereitgestellt zu werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung 
und Archivierung der genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(3) Die durch die zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des 
AIFM übermittelte Anzeige des AIFM samt Unterlagen sowie die in § 36 Abs. 4 
genannte Bescheinigung haben in deutscher oder englischer Sprache oder sonst 
entsprechend dem Sprachenregime gemäß Art. 27 der Verordnung (EU) 
2017/1129 bereitgestellt zu werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung 
und Archivierung der genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(4) – (7) … (4) – (7) … 

§ 38. (1) – (4) … § 38. (1) – (4) … 

(5) Das in Abs. 2 genannte Anzeigeschreiben des EU-AIFM sowie die 
Beilagen haben in deutscher Sprache oder in englischer Sprache oder in einer 
gemäß § 7b Abs. 1 KMG in der Finanzwelt gebräuchlichen Sprache bereitgestellt 
zu werden. Die FMA als zuständige Behörde hat die elektronische Übermittlung 
und Archivierung der in Abs. 2 genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(5) Das in Abs. 2 genannte Anzeigeschreiben des EU-AIFM sowie die 
Beilagen haben in deutscher Sprache oder in englischer Sprache oder sonst 
entsprechend dem Sprachenregime gemäß Art. 27 der Verordnung 
(EU) 2017/1129 bereitgestellt zu werden. Die FMA als zuständige Behörde hat 
die elektronische Übermittlung und Archivierung der in Abs. 2 genannten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unterlagen zu akzeptieren. 

(6) – (11) … (6) – (11) … 

§ 40. (1) – (6) … § 40. (1) – (6) … 

(7) Die in Abs. 2 und 4 genannten Anzeigeschreiben des Nicht-EU-AIFM 
sowie die Beilagen haben in deutscher Sprache oder in englischer Sprache oder in 
einer gemäß § 7b Abs. 1 KMG in der Finanzwelt gebräuchlichen Sprache 
bereitgestellt zu werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung und 
Archivierung der Unterlagen zu akzeptieren. 

(7) Die in Abs. 2 und 4 genannten Anzeigeschreiben des Nicht-EU-AIFM 
sowie die Beilagen haben in deutscher Sprache oder in englischer Sprache oder 
sonst entsprechend dem Sprachenregime gemäß Art. 27 der Verordnung (EU) 
2017/1129 bereitgestellt zu werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung 
und Archivierung der Unterlagen zu akzeptieren. 

(8) – (10) … (8) – (10) … 

§ 41. (1) – (2) … § 41. (1) – (2) … 

(3) Die durch die zuständige Behörde des Referenzmitgliedstaats des Nicht-
EU-AIFM übermittelte Anzeige des Nicht-EU-AIFM samt Unterlagen sowie die 
Bescheinigung über die Zulassung des betreffenden Nicht-EU-AIFM zur 
Verwaltung von EU-AIF, gegebenenfalls mit einer bestimmten Anlagestrategie, 
haben in deutscher oder englischer Sprache oder in einer von der FMA gemäß 
Verordnung (§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen Sprache bereitgestellt zu 
werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung und Archivierung der 
genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(3) Die durch die zuständige Behörde des Referenzmitgliedstaats des Nicht-
EU-AIFM übermittelte Anzeige des Nicht-EU-AIFM samt Unterlagen sowie die 
Bescheinigung über die Zulassung des betreffenden Nicht-EU-AIFM zur 
Verwaltung von EU-AIF, gegebenenfalls mit einer bestimmten Anlagestrategie, 
haben in deutscher oder englischer Sprache oder sonst entsprechend dem 
Sprachenregime gemäß Art. 27 der Verordnung (EU) 2017/1129 bereitgestellt zu 
werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung und Archivierung der 
genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(4) – (5) … (4) – (5) … 

§ 42. (1) – (7) … § 42. (1) – (7) … 

(8) Die in Abs. 3 und 5 genannten Anzeigeschreiben des Nicht-EU-AIFM 
sowie die Beilagen haben in deutscher Sprache oder in englischer Sprache oder in 
einer gemäß § 7b Abs. 1 KMG in der Finanzwelt gebräuchlichen Sprache 
bereitgestellt zu werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung und 
Archivierung der Unterlagen zu akzeptieren. 

(8) Die in Abs. 3 und 5 genannten Anzeigeschreiben des Nicht-EU-AIFM 
sowie die Beilagen haben in deutscher Sprache oder in englischer Sprache oder 
sonst entsprechend dem Sprachenregime gemäß Art. 27 der Verordnung (EU) 
2017/1129 bereitgestellt zu werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung 
und Archivierung der Unterlagen zu akzeptieren. 

(9) – (11) … (9) – (11) … 

§ 43. (1) – (2) … § 43. (1) – (2) … 

(3) Die durch die zuständigen Behörde des Referenzmitgliedstaats des 
Nicht-EU-AIFM übermittelte Anzeige des Nicht-EU-AIFM samt Unterlagen 
sowie die Bescheinigung über die Zulassung des betreffenden Nicht-EU-AIFM 
zur Verwaltung von Nicht-EU-AIF, gegebenenfalls mit einer bestimmten 
Anlagestrategie, haben in deutscher oder englischer Sprache oder in einer von der 

(3) Die durch die zuständigen Behörde des Referenzmitgliedstaats des 
Nicht-EU-AIFM übermittelte Anzeige des Nicht-EU-AIFM samt Unterlagen 
sowie die Bescheinigung über die Zulassung des betreffenden Nicht-EU-AIFM 
zur Verwaltung von Nicht-EU-AIF, gegebenenfalls mit einer bestimmten 
Anlagestrategie, haben in deutscher oder englischer Sprache oder sonst 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
FMA gemäß Verordnung (§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen Sprache 
bereitgestellt zu werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung und 
Archivierung der genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

entsprechend dem Sprachenregime gemäß Art. 27 der Verordnung (EU) 
2017/1129 bereitgestellt zu werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung 
und Archivierung der genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(4) – (5) … (4) – (5) … 

§ 45. (1) … § 45. (1) … 

(2) Die Aufnahme der Verwaltung des EU-AIF in Österreich sowie die 
Errichtung einer Zweigstelle in Österreich durch einen Nicht-EU-AIFM ist 
zulässig, wenn die zuständige Behörde des Referenzmitgliedstaats des Nicht-EU-
AIFM der FMA alle Angaben gemäß § 44 Abs. 2 und 3 übermittelt hat sowie 
dem Nicht-EU-AIFM eine Bestätigung der Übermittlung durch die zuständige 
Behörde seines Referenzmitgliedstaats zuging. Die Angaben gemäß § 44 Abs. 2 
und 3 haben in deutscher oder englischer Sprache oder in einer von der FMA 
gemäß Verordnung (§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen Sprache 
bereitgestellt zu werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung und 
Archivierung der genannten Unterlagen zu akzeptieren. Der Vertrieb des EU-AIF 
an Privatkunden in Österreich ist ausschließlich dann zulässig, wenn die 
Bedingungen des § 48 eingehalten werden und der Typ des EU-AIF einem in 
Österreich gemäß diesem Bundesgesetz für den Vertrieb an Privatkunden 
zulässigen Typ eines AIF entspricht und die jeweiligen Anforderungen 
eingehalten werden. 

(2) Die Aufnahme der Verwaltung des EU-AIF in Österreich sowie die 
Errichtung einer Zweigstelle in Österreich durch einen Nicht-EU-AIFM ist 
zulässig, wenn die zuständige Behörde des Referenzmitgliedstaats des Nicht-EU-
AIFM der FMA alle Angaben gemäß § 44 Abs. 2 und 3 übermittelt hat sowie 
dem Nicht-EU-AIFM eine Bestätigung der Übermittlung durch die zuständige 
Behörde seines Referenzmitgliedstaats zuging. Die Angaben gemäß § 44 Abs. 2 
und 3 haben in deutscher oder englischer Sprache oder sonst entsprechend dem 
Sprachenregime gemäß Art. 27 der Verordnung (EU) 2017/1129 bereitgestellt zu 
werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung und Archivierung der 
genannten Unterlagen zu akzeptieren. Der Vertrieb des EU-AIF an Privatkunden 
in Österreich ist ausschließlich dann zulässig, wenn die Bedingungen des § 48 
eingehalten werden und der Typ des EU-AIF einem in Österreich gemäß diesem 
Bundesgesetz für den Vertrieb an Privatkunden zulässigen Typ eines AIF 
entspricht und die jeweiligen Anforderungen eingehalten werden. 

(3) – (4) … (3) – (4) … 

§ 47. (1) – (3) … § 47. (1) – (3) … 

(4) Das in Abs. 3 genannte Anzeigeschreiben des Nicht-EU-AIFM sowie die 
Beilagen haben in deutscher Sprache oder in englischer Sprache oder in einer 
gemäß § 7b Abs. 1 KMG in der Finanzwelt gebräuchlichen Sprache bereitgestellt 
zu werden. Die FMA als zuständige Behörde hat die elektronische Übermittlung 
und Archivierung der in Abs. 3 genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(4) Das in Abs. 3 genannte Anzeigeschreiben des Nicht-EU-AIFM sowie die 
Beilagen haben in deutscher Sprache oder in englischer Sprache oder sonst 
entsprechend dem Sprachenregime gemäß Art. 27 der Verordnung 
(EU) 2017/1129 bereitgestellt zu werden. Die FMA als zuständige Behörde hat 
die elektronische Übermittlung und Archivierung der in Abs. 3 genannten 
Unterlagen zu akzeptieren. 

(5) – (11) … (5) – (11) … 

§ 48. (1) – (4) … § 48. (1) – (4) … 

(5) Die FMA hat einen AIF in Immobilien gemäß Abs. 1 Z 3 zum Vertrieb 
an Privatkunden zu bewilligen, wenn: 

(5) Die FMA hat einen AIF in Immobilien gemäß Abs. 1 Z 3 zum Vertrieb 
an Privatkunden zu bewilligen, wenn: 

 1. gemäß der Anlagestrategie mit dem investierten Kapital direkt oder  1. gemäß der Anlagestrategie mit dem investierten Kapital direkt oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
indirekt überwiegend Erträge aus der Überlassung oder Übertragung von 
Immobilien an Dritte erwirtschaftet werden sollen, wobei es unerheblich 
ist, ob die Rechtsform eines Wertpapiers oder einer Veranlagung gemäß 
§ 1 Abs. 1 Z 3 KMG vorliegt; 

indirekt überwiegend Erträge aus der Überlassung oder Übertragung von 
Immobilien an Dritte erwirtschaftet werden sollen, wobei es unerheblich 
ist, ob die Rechtsform eines Wertpapiers oder einer Veranlagung gemäß 
§ 1 Abs. 1 Z 3 KMG 2019 vorliegt; 

 2. – 7. …  2. – 7. … 

(6) Dem Antrag auf Bewilligung sind beizufügen: (6) Dem Antrag auf Bewilligung sind beizufügen: 

 1. Im Falle, dass der AIF in Immobilien einen Prospekt gemäß KMG zu 
erstellen hat, der gemäß § 8 oder § 8a KMG geprüfte bzw. gebilligte 
Prospekt. Die gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden Angaben 
gemäß § 21 Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im Prospekt 
die bereits enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich gekennzeichnet 
sein müssen. Die gemäß § 8 oder § 8a KMG vorgesehene 
Prospektprüfung bzw. -billigung erstreckt sich nicht auf diese 
ergänzenden Angaben; 

 1. Im Falle, dass der AIF in Immobilien einen Prospekt gemäß KMG 2019 
zu erstellen hat, der gemäß § 7 KMG 2019 oder gemäß Art. 20 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 geprüfte bzw. gebilligte Prospekt. Die 
gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden Angaben gemäß § 21 
Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im Prospekt die bereits 
enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich gekennzeichnet sein müssen. 
Die gemäß § 7 KMG 2019 oder gemäß Art. 20 der Verordnung (EU) 
2017/1129 vorgesehene Prospektprüfung bzw. -billigung erstreckt sich 
nicht auf diese ergänzenden Angaben; 

 2. im Falle, dass der AIF in Immobilien keinen Prospekt gemäß KMG zu 
erstellen hat, die Informationen gemäß § 21; 

 2. im Falle, dass der AIF in Immobilien keinen Prospekt gemäß KMG 2019 
zu erstellen hat, die Informationen gemäß § 21; 

 3. der letzte Jahresbericht gemäß § 20;  3. der letzte Jahresbericht gemäß § 20; 

 4. im Falle, dass es sich bei dem AIF in Immobilien um eine 
Veranlagungsgemeinschaft in Immobilien gemäß § 14 KMG handelt, der 
letzte Rechenschaftsbericht gemäß § 14 Z 4 KMG; 

 4. im Falle, dass es sich bei dem AIF in Immobilien um eine 
Veranlagungsgemeinschaft in Immobilien gemäß § 9 KMG 2019 
handelt, der letzte Rechenschaftsbericht gemäß § 9 Z 4 KMG 2019; 

 5. …  5. … 

(7) … (7) … 

(8) Dem Antrag auf Bewilligung eines Managed-Futures-Fonds gemäß 
Abs. 7 sind beizufügen: 

(8) Dem Antrag auf Bewilligung eines Managed-Futures-Fonds gemäß 
Abs. 7 sind beizufügen: 

 1. Im Falle, dass der Managed-Futures-Fonds einen Prospekt gemäß KMG 
zu erstellen hat, der gemäß § 8 oder § 8a KMG geprüfte bzw. gebilligte 
Prospekt. Die gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden Angaben 
gemäß § 21 Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im Prospekt 
die bereits enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich gekennzeichnet 
sein müssen. Die gemäß § 8 oder § 8a KMG vorgesehene 
Prospektprüfung und -billigung erstreckt sich nicht auf diese 
ergänzenden Angaben; 

 1. Im Falle, dass der Managed-Futures-Fonds einen Prospekt gemäß 
KMG 2019 zu erstellen hat, der gemäß § 7 KMG 2019 oder gemäß 
Art. 20 der Verordnung (EU) 2017/1129 geprüfte bzw. gebilligte 
Prospekt. Die gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden Angaben 
gemäß § 21 Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im Prospekt 
die bereits enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich gekennzeichnet 
sein müssen. Die gemäß § 7 KMG 2019 oder gemäß Art. 20 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 vorgesehene Prospektprüfung und -
billigung erstreckt sich nicht auf diese ergänzenden Angaben; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. im Falle, dass der Managed-Futures-Fonds keinen Prospekt gemäß KMG 
zu erstellen hat, die Informationen gemäß § 21; 

 2. im Falle, dass der Managed-Futures-Fonds keinen Prospekt gemäß 
KMG 2019 zu erstellen hat, die Informationen gemäß § 21; 

 3. - 4. …  3. - 4. … 

(8a) … (8a) … 

(8b) Dem Antrag auf Bewilligung eines Private-Equity-Dachfonds gemäß 
Abs. 8a sind beizufügen: 

(8b) Dem Antrag auf Bewilligung eines Private-Equity-Dachfonds gemäß 
Abs. 8a sind beizufügen: 

 1. Im Falle, dass der Private-Equity-Dachfonds einen Prospekt gemäß 
KMG zu erstellen hat, der gemäß § 8 oder 8a KMG geprüfte bzw. 
gebilligte Prospekt. Die gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden 
Angaben gemäß § 21 Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im 
Prospekt die bereits enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich 
gekennzeichnet sein müssen. Die gemäß § 8 oder § 8a KMG 
vorgesehene Prospektprüfung und -billigung erstreckt sich nicht auf 
diese ergänzenden Angaben; 

 1. Im Falle, dass der Private-Equity-Dachfonds einen Prospekt gemäß 
KMG 2019 zu erstellen hat, der gemäß § 7 KMG 2019 oder gemäß 
Art. 20 der Verordnung (EU) 2017/1129 geprüfte bzw. gebilligte 
Prospekt. Die gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden Angaben 
gemäß § 21 Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im Prospekt 
die bereits enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich gekennzeichnet 
sein müssen. Die gemäß § 7 KMG 2019 oder gemäß Art. 20 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 vorgesehene Prospektprüfung und -
billigung erstreckt sich nicht auf diese ergänzenden Angaben; 

 2. im Falle, dass der Private-Equity-Dachfonds keinen Prospekt gemäß 
KMG zu erstellen hat, die Informationen gemäß § 21; 

 2. im Falle, dass der Private-Equity-Dachfonds keinen Prospekt gemäß 
KMG 2019 zu erstellen hat, die Informationen gemäß § 21; 

 3. - 4. …  3. - 4. … 

(8c) … (8c) … 

(8d) Dem Antrag auf Bewilligung eines AIF in Unternehmensbeteiligungen 
gemäß Abs. 8c sind beizufügen: 

(8d) Dem Antrag auf Bewilligung eines AIF in Unternehmensbeteiligungen 
gemäß Abs. 8c sind beizufügen: 

 1. Im Falle, dass der AIF in Unternehmensbeteiligungen einen Prospekt 
gemäß KMG zu erstellen hat, der gemäß § 8 oder 8a KMG geprüfte bzw. 
gebilligte Prospekt. Die gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden 
Angaben gemäß § 21 Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im 
Prospekt die bereits enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich 
gekennzeichnet sein müssen. Die gemäß § 8 oder § 8a KMG 
vorgesehene Prospektprüfung und -billigung erstreckt sich nicht auf 
diese ergänzenden Angaben; 

 1. Im Falle, dass der AIF in Unternehmensbeteiligungen einen Prospekt 
gemäß KMG 2019 zu erstellen hat, der gemäß § 7 KMG 2019 oder 
gemäß Art. 20 der Verordnung (EU) 2017/1129 geprüfte bzw. gebilligte 
Prospekt. Die gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden Angaben 
gemäß § 21 Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im Prospekt 
die bereits enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich gekennzeichnet 
sein müssen. Die gemäß § 7 KMG 2019 oder gemäß Art. 20 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 vorgesehene Prospektprüfung und -
billigung erstreckt sich nicht auf diese ergänzenden Angaben; 

 2. im Falle, dass der AIF in Unternehmensbeteiligungen keinen Prospekt 
gemäß KMG zu erstellen hat, die Informationen gemäß § 21; 

 2. im Falle, dass der AIF in Unternehmensbeteiligungen keinen Prospekt 
gemäß KMG 2019 zu erstellen hat, die Informationen gemäß § 21; 

 3. - 4. …  3. - 4. … 

(8e) … (8e) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(8f) Dem Antrag auf Bewilligung eines AIF im Sinne des § 6b KStG 1988 
gemäß Abs. 8e sind beizufügen: 

(8f) Dem Antrag auf Bewilligung eines AIF im Sinne des § 6b KStG 1988 
gemäß Abs. 8e sind beizufügen: 

 1. Im Falle, dass der AIF im Sinne des § 6b KStG 1988 einen Prospekt 
gemäß KMG zu erstellen hat, der gemäß § 8 oder 8a KMG geprüfte bzw. 
gebilligte Prospekt. Die gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden 
Angaben gemäß § 21 Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im 
Prospekt die bereits enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich 
gekennzeichnet sein müssen. Die gemäß § 8 oder § 8a KMG 
vorgesehene Prospektprüfung und -billigung erstreckt sich nicht auf 
diese ergänzenden Angaben; 

 1. Im Falle, dass der AIF im Sinne des § 6b KStG 1988 einen Prospekt 
gemäß KMG 2019 zu erstellen hat, der gemäß § 7 KMG 2019 oder 
gemäß Art. 20 der Verordnung (EU) 2017/1129 geprüfte bzw. gebilligte 
Prospekt. Die gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden Angaben 
gemäß § 21 Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im Prospekt 
die bereits enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich gekennzeichnet 
sein müssen. Die gemäß § 7 KMG 2019 oder gemäß Art. 20 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 vorgesehene Prospektprüfung und -
billigung erstreckt sich nicht auf diese ergänzenden Angaben; 

 2. im Falle, dass der AIF im Sinne des § 6b KStG 1988 keinen Prospekt 
gemäß KMG zu erstellen hat, die Informationen gemäß § 21; 

 2. im Falle, dass der AIF im Sinne des § 6b KStG 1988 keinen Prospekt 
gemäß KMG 2019 zu erstellen hat, die Informationen gemäß § 21; 

 3. - 5. …  3. - 5. … 

(9) – (12) … (9) – (12) … 

§ 49. (1) – (7) … § 49. (1) – (7) … 

(8) Das in Abs. 2 genannte Anzeigeschreiben des AIFM sowie die Beilagen 
haben in deutscher Sprache oder in englischer Sprache oder in einer gemäß § 7b 
Abs. 1 KMG in der Finanzwelt gebräuchlichen Sprache bereitgestellt zu werden. 
Die FMA als zuständige Behörde hat die elektronische Übermittlung und 
Archivierung der in Abs. 2 und 3 genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(8) Das in Abs. 2 genannte Anzeigeschreiben des AIFM sowie die Beilagen 
haben in deutscher Sprache oder in englischer Sprache oder sonst entsprechend 
dem Sprachenregime gemäß Art. 27 der Verordnung (EU) 2017/1129 
bereitgestellt zu werden. Die FMA als zuständige Behörde hat die elektronische 
Übermittlung und Archivierung der in Abs. 2 und 3 genannten Unterlagen zu 
akzeptieren. 

(9) – (12) … (9) – (12) … 

§ 67. (1) – (3) … § 67. (1) – (3) … 

(4) Die §§ 29, 30, 31, 33, 38 oder 47 gelten nicht für den Vertrieb von 
Anteilen an AIF, die Gegenstand eines laufenden öffentlichen Angebots mittels 
eines Prospekts sind, der gemäß KMG oder der Richtlinie 2003/71/EG vor dem 
22. Juli 2013 erstellt und veröffentlicht wurde, solange dieser Prospekt Gültigkeit 
hat. 

 

(3a) – (8) … (3a) – (8) … 

§ 74. (1) – (10) … § 74. (1) – (10) … 

 (11) § 2 Abs. 4, § 21 Abs. 3, § 30 Abs. 5, § 31 Abs. 3, § 32 Abs. 7, § 33 
Abs. 2, § 38 Abs. 5, § 47 Abs. 4, § 48 Abs. 5 Z 1, § 48 Abs. 8 Z 1 und Z 2, § 48 

118/M
E

 X
X

V
I. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

21 von 25

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  22 von 25 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 8b Z 1 und Z 2, § 48 Abs. 8d Z 1 und Z 2, § 49 Abs. 8 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2019 treten mit 21. Juli 2019 in Kraft. § 67 
Abs. 4 tritt mit Ablauf des 20. Juli 2019 außer Kraft. 

 (12) § 35 Abs. 5, § 36 Abs. 5, § 37 Abs. 3, § 40 Abs. 7, § 41 Abs. 3, § 42 
Abs. 8, § 43 Abs. 3, § 45 Abs. 2, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXX/2019 gelten gemäß dem von der Europäischen Kommission nach 
Artikel 67 Abs. 6 der Richtlinie 2011/61/EU erlassenen delegierten Rechtsakte 
und erst ab dem darin bestimmten Zeitpunkt. 

 (13) § 48 Abs. 8f Z 1 und Z 2, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXX/2019 tritt am ersten Tag des zweitfolgenden Monats nach der 
Nichtuntersagung durch die Europäische Kommission in Kraft. 

Artikel 7 Artikel 7 

Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes 

§ 2. (1) – (2) … § 2. (1) – (2) … 

(3) Zur Wertpapieraufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die 

(3) Zur Wertpapieraufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die 

 1. - 2. …  1. - 2. … 

 3. im Kapitalmarktgesetz, BGBl. Nr. 625/1991,  3. im Kapitalmarktgesetz 2019, BGBl. I Nr. xx/2019, 

 4. - 17. …  4. - 17. … 

geregelt und der FMA zugewiesen sind.“ geregelt und der FMA zugewiesen sind.“ 

(4) – (6) … (4) – (6) … 

§ 28. (1) – (38) … § 28. (1) – (38) … 

 (39) § 2 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2019 
tritt mit 21. Juli 2019 in Kraft. 

Artikel 8 Artikel 8 

Änderung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 Änderung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 

§ 47. (1) Ein Rechtsträger hat bei der Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen ehrlich, redlich und 

§ 47. (1) Ein Rechtsträger hat bei der Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen ehrlich, redlich und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
professionell im bestmöglichen Interesse seiner Kunden zu handeln und den 
§§ 47 bis 61 zu entsprechen; beim Handel sowie der Annahme und Übermittlung 
von Aufträgen im Zusammenhang mit Veranlagungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 des 
Kapitalmarktgesetzes – KMG, BGBl. Nr. 625/1991, ist insbesondere den §§ 48 
bis 54, 59 und 60 zu entsprechen. 

professionell im bestmöglichen Interesse seiner Kunden zu handeln und den 
§§ 47 bis 61 zu entsprechen; beim Handel sowie der Annahme und Übermittlung 
von Aufträgen im Zusammenhang mit Veranlagungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 des 
Kapitalmarktgesetzes 2019 – KMG 2019, BGBl. I Nr. XXX/2019, ist 
insbesondere den §§ 48 bis 54, 59 und 60 zu entsprechen. 

(2) – (5) … (2) – (5) … 

§ 66. (1) … § 66. (1) … 

(2) Professionelle Kunden in Bezug auf alle Wertpapierdienstleistungen und 
Finanzinstrumente sind jedenfalls: 

(2) Professionelle Kunden in Bezug auf alle Wertpapierdienstleistungen und 
Finanzinstrumente sind jedenfalls: 

 1. die nachstehenden Rechtspersönlichkeiten, sofern sie im Inland, in einem 
Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat eine Zulassung erhalten haben oder 
beaufsichtigt werden, um auf Finanzmärkten tätig werden zu können: 

 1. die nachstehenden Rechtspersönlichkeiten, sofern sie im Inland, in einem 
Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat eine Zulassung erhalten haben oder 
beaufsichtigt werden, um auf Finanzmärkten tätig werden zu können: 

 a) – (d) …  a) – (d) … 

 e) Organismen für Veranlagungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 KMG, in- oder 
ausländische Kapitalanlagefonds, in- oder ausländische 
Immobilienfonds oder ähnliche Einrichtungen, die Vermögenswerte 
mit Risikostreuung zusammenfassen, sowie ihre jeweiligen 
Verwaltungsgesellschaften, 

 e) Organismen für Veranlagungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 KMG 2019, in- 
oder ausländische Kapitalanlagefonds, in- oder ausländische 
Immobilienfonds oder ähnliche Einrichtungen, die Vermögenswerte 
mit Risikostreuung zusammenfassen, sowie ihre jeweiligen 
Verwaltungsgesellschaften, 

 f) – i) …  f) – i) … 

 2. – 5. …  2. – 5. … 

(3) … (3) … 

§ 69. (1) Die Zulässigkeit der Zusendung unerbetener Nachrichten zur 
Werbung für eines der in § 1 Z 7 genannten Finanzinstrumente und für 
Veranlagungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3 KMG richtet sich nach § 107 des 
Telekommunikationsgesetzes 2003 – TKG 2003, BGBl. I Nr. 70/2003. 

§ 69. (1) Die Zulässigkeit der Zusendung unerbetener Nachrichten zur 
Werbung für eines der in § 1 Z 7 genannten Finanzinstrumente und für 
Veranlagungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3 KMG 2019 richtet sich nach § 107 
des Telekommunikationsgesetzes 2003 – TKG 2003, BGBl. I Nr. 70/2003. 

§ 70. (1) Die in § 26 genannten Rechtsträger dürfen Verbraucher im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Z 2 des Konsumentenschutzgesetzes – KSchG, BGBl. 
Nr. 140/1979, zur Werbung für den Erwerb eines der in § 1 Z 7 genannten 
Finanzinstrumente und von Veranlagungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3 KMG nur 
auf Grund einer Einladung aufsuchen. 

§ 70. (1) Die in § 26 genannten Rechtsträger dürfen Verbraucher im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Z 2 des Konsumentenschutzgesetzes – KSchG, BGBl. 
Nr. 140/1979, zur Werbung für den Erwerb eines der in § 1 Z 7 genannten 
Finanzinstrumente und von Veranlagungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3 
KMG 2019 nur auf Grund einer Einladung aufsuchen. 

(2) Ist die Vertragserklärung eines Verbrauchers auf den Erwerb (2) Ist die Vertragserklärung eines Verbrauchers auf den Erwerb 

 1. einer Veranlagung im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3 KMG oder  1. einer Veranlagung im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3 KMG 2019 oder 

 2. …  2. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

gerichtet, kommt § 3 KSchG unbeschadet einer Anbahnung der geschäftlichen 
Verbindung zwecks Schließung dieses Vertrags durch den Verbraucher zur 
Anwendung. 

gerichtet, kommt § 3 KSchG unbeschadet einer Anbahnung der geschäftlichen 
Verbindung zwecks Schließung dieses Vertrags durch den Verbraucher zur 
Anwendung. 

§ 90. (1) – (3) … § 90. (1) – (3) … 

(4) Die FMA ist zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten ermächtigt, 
soweit dies eine wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung der ihr nach 
diesem Bundesgesetz und dem BörseG 2018 übertragenen Aufgaben in folgenden 
Bereichen ist: 

(4) Die FMA ist zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten ermächtigt, 
soweit dies eine wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung der ihr nach 
diesem Bundesgesetz und dem BörseG 2018 übertragenen Aufgaben in folgenden 
Bereichen ist: 

 1. – 11. …  1. – 11. … 

 12. Ermittlungen gemäß Abs. 3 und 7, § 93 Abs. 2 BörseG 2018, § 140 
Abs. 1 BörseG 2018, § 8a Abs. 2 KMG und § 22b FMABG; 

 12. Ermittlungen gemäß Abs. 3 und 7, § 93 Abs. 2 BörseG 2018, § 140 
Abs. 1 BörseG 2018, § 14 KMG 2019 und § 22b FMABG; 

 13. – 14. …  13. – 14. … 

(5) – (6) … (5) – (6) … 

(7) Meldedaten gemäß Art. 26 und Art. 27 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 dürfen bei sonstiger Nichtigkeit in einem ausschließlich wegen der 
§§ 33 bis einschließlich 41 und 49 bis einschließlich 52 des Finanzstrafgesetzes – 
FinStrG, BGBl. Nr. 129/1958, geführten Verfahren nicht zum Nachteil des 
Beschuldigten oder der Nebenbeteiligten verwendet werden. Ergibt sich bei der 
FMA auf Grund der von ihr ermittelten Daten ein Verdacht lediglich auf 
Verletzung der §§ 33 bis einschließlich 41 und 49 bis einschließlich 52 FinStrG, 
so hat sie die Anzeige gemäß § 78 StPO sowie die Anzeige an die 
Finanzstrafbehörde zu unterlassen. Die FMA kann für die Zwecke der 
Zusammenarbeit und des Informationsaustausches gemäß Abs. 5 und 6, soweit 
dies für die Erfüllung von Aufgaben, die den Aufgaben der FMA nach diesem 
Bundesgesetz, dem BörseG 2018, dem KMG oder der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 entsprechen, erforderlich ist oder dies für die Wahrnehmung von 
anderen gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Aufsicht über den Finanzmarkt 
einer ersuchenden für Wertpapieraufsicht zuständigen Behörde erforderlich ist 
und die ersuchende Behörde einem gleichartigen Ersuchen auf Zusammenarbeit 
und Informationsaustausch ebenso entsprechen würde von ihren Befugnissen 
auch ausschließlich für Zwecke einer solchen Zusammenarbeit Gebrauch 
machen, auch wenn die Verhaltensweise, die Gegenstand der Ermittlung ist, 
keinen Verstoß gegen eine in Österreich geltende Vorschrift darstellt. Von allen 
ihren Befugnissen nach Abs. 3 Z 1, 2 und 4 kann die FMA für die Zwecke einer 
solchen Zusammenarbeit auch gegenüber natürlichen und juristischen Personen 

(7) Meldedaten gemäß Art. 26 und Art. 27 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 dürfen bei sonstiger Nichtigkeit in einem ausschließlich wegen der 
§§ 33 bis einschließlich 41 und 49 bis einschließlich 52 des Finanzstrafgesetzes – 
FinStrG, BGBl. Nr. 129/1958, geführten Verfahren nicht zum Nachteil des 
Beschuldigten oder der Nebenbeteiligten verwendet werden. Ergibt sich bei der 
FMA auf Grund der von ihr ermittelten Daten ein Verdacht lediglich auf 
Verletzung der §§ 33 bis einschließlich 41 und 49 bis einschließlich 52 FinStrG, 
so hat sie die Anzeige gemäß § 78 StPO sowie die Anzeige an die 
Finanzstrafbehörde zu unterlassen. Die FMA kann für die Zwecke der 
Zusammenarbeit und des Informationsaustausches gemäß Abs. 5 und 6, soweit 
dies für die Erfüllung von Aufgaben, die den Aufgaben der FMA nach diesem 
Bundesgesetz, dem BörseG 2018, dem KMG 2019 oder der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 entsprechen, erforderlich ist oder dies für die Wahrnehmung von 
anderen gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Aufsicht über den Finanzmarkt 
einer ersuchenden für Wertpapieraufsicht zuständigen Behörde erforderlich ist 
und die ersuchende Behörde einem gleichartigen Ersuchen auf Zusammenarbeit 
und Informationsaustausch ebenso entsprechen würde von ihren Befugnissen 
auch ausschließlich für Zwecke einer solchen Zusammenarbeit Gebrauch 
machen, auch wenn die Verhaltensweise, die Gegenstand der Ermittlung ist, 
keinen Verstoß gegen eine in Österreich geltende Vorschrift darstellt. Von allen 
ihren Befugnissen nach Abs. 3 Z 1, 2 und 4 kann die FMA für die Zwecke einer 
solchen Zusammenarbeit auch gegenüber natürlichen und juristischen Personen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gebrauch machen, die nicht oder in ihrem Herkunftsland zur Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten im Sinne der 
Richtlinie 2014/65/EU zugelassen sind. 

Gebrauch machen, die nicht oder in ihrem Herkunftsland zur Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten im Sinne der 
Richtlinie 2014/65/EU zugelassen sind. 

(8) – (11) … (8) – (11) … 

§ 117. Dieses Bundesgesetz tritt mit 3. Jänner 2018 in Kraft. § 117. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

 (2) § 47 Abs. 1, § 66 Abs. 2 Z 1 lit. e, § 69 Abs. 1, § 70 Abs. 1, § 70 Abs. 2 
Z 1, § 90 Abs. 4 Z 12 und § 90 Abs. 7 in der Fassung des BGBl. I Nr. xx/2019 
treten mit 21. Juli 2019 in Kraft. 

Artikel 9 Artikel 9 

Änderung des Betrieblichen Mitarbeiter- und 
Selbständigenvorsorgegesetzes 

Änderung des Betrieblichen Mitarbeiter- und 
Selbständigenvorsorgegesetzes 

§ 30. (1) … § 30. (1) … 

(2) Die Veranlagung des einer Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten 
Vermögens darf nur in folgenden Vermögensgegenständen erfolgen: 

(2) Die Veranlagung des einer Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten 
Vermögens darf nur in folgenden Vermögensgegenständen erfolgen: 

 1. …  1. … 

 2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des Art. 400 
Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 einer Nullgewichtung 
unterliegen würden, 

 2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des Art. 400 
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 einer Nullgewichtung 
unterliegen würden, 

 3. - 8. …  3. - 8. … 

(3) – (6) … (3) – (6) … 
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